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RS OGH 1956/7/18 3Ob318/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.07.1956

Norm

ABGB §1116 E

MG §23 D

Rechtssatz

Die Vereinbarung der Annahme einer Kündigung ohne Erhebung von Einwendungen ist der einverständlichen

Au8ösung des Bestandverhältnisses gleichzuhalten und auch bei mietengeschützten Bestandverhältnissen gültig und

rechtswirksam.
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